
 

 

 

 

Verwaltungsvorlage zur Kenntnis 827-2020/2025   Seite 1 von 2 

Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 8. April 2024 
Der Bürgermeister 
Soziales, Sport und Bildung 
Aktenzeichen: 40 11 12 
 

Vorlagen-Nr.  827-2020/2025 

Sachbearbeitung: Andre Janßen 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur 16. April 2024  

 

 

Sachstandsbericht über die Umsetzung des Ganztagsanspruchs im Primarbereich 

 

Sachverhalt: 

Das Bundesgesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförde-

rungsgesetz – GaFöG) vom 2. Oktober 2021 führt den individuellen Rechtsanspruch eines Kin-

des auf Förderung in einer Tageseinrichtung ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften 

Klassenstufe ein. Dieser Anspruch tritt mit Beginn des Schuljahrs 2026/2027 in Kraft und 

wächst ab Klasse 1 auf. Nähere Informationen zu den fachlichen Grundlagen zur Umsetzung 

des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 können 

dem als Anlage zur dieser Vorlage beigefügten Informationsschreiben der Ministerien für Kin-

der, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration sowie für Schule und Bildung ent-

nommen werden.  

 

Die Betreuungssituation an den beiden Grundschulen in der Gemeinde Niederkrüchten stellt 

sich zum Schuljahr 2024/2025 wie folgt dar:  

 

Schule Betreuungs-
plätze OGS 

Betreuungs-
plätze „Ver-
lässliche 
Schule“ 

Betreuungs-
plätze  
(gesamt) 

Schülerzahl Betreuungs-
quote in v. 
H.  

 
GGS Elmpt 

 
150 

 
80 

 
230 

 
310 

 
74,19 

Schule am  
Lütterbach 

 
125 

 
60 

 
185 

 
273 

 
67,77 
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Unter der vom Bund und Land angenommenen Betreuungsquote von voraussichtlich 75 v. H. 

lässt sich für die hiesigen Grundschulen eine bereits hohe Erreichungsquote feststellen. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass die Betreuungsbedarfe über die vom Bund und Land ange-

nommene Quote hinausgehen werden. Zudem fehlt es noch an einer klaren Richtlinie zur Um-

setzung des Ganztagsanspruchs, insbesondere zu den verpflichtenden Betreuungsumfängen 

und zu den finanziellen Rahmenbedingungen.  

 

Ein Vertreter des Jugendamts des Kreises Viersen sowie der Gemeindeverwaltung werden in 

der Sitzung über den aktuellen Stand berichten und für eventuelle Fragen zur Verfügung ste-

hen.   

 

Vorschlag: 

Der Bericht zur Umsetzung des Ganztagsanspruchs im Primarbereich wird zur Kenntnis genom-

men.   
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Fachliche Grundlagen zum Ganztagsanspruch 

 

In Vertretung 

 

 

 

gez. Schippers 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☒ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☐ 




